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Übersicherung und Freigabeanspruch* 

Das deutsche Kreditsicherungssystem mit seinen ausgeklügel­
ten Regelungsmechanismen hat durch die jüngste Rechtspre­
chungsentwicklung wieder Zeitgeist bekommen. Die Auto­
ren geben einen Überblick über die Problemlage und zeigen 
die praktischen Folgerungen auf. 

I. Hintergrund und Entwicklung 

Die Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zur Übersicherung und zum Freigabeanspruch kann nur vor 
dem Hintergrund des Kreditsicherungssystems verstanden 
werden, das sich vor allem nach dem zweiten Weltkrieg in 
Deutschland entwickelt hat. Es ist in seiner Kombination aus 
Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung und den da­
mit verbundenen Erweiterungen und Verlängerungen, Verar­
beitungsklauseln und Globalzessionen gewiß das umfassend­
ste Kreditsicherungssystem aller entwickelten Volkswirtschaf­
ten1. Systemimmanent ist die Perpetuierung der Sicherheiten 
und die damit programmierte Kollision ebenso wie der Auto­
matismus, der notwendigerweise zu Übersicherungen führt. 
Diese Erscheinungen sind hinreichend beschrieben und oft ge­
nug beklagt worden2. 

Die Literatur und vor allem die Rechtsprechung haben sich 
seit langem bemüht, Ausuferungen und Auswüchse dieses 
Kreditsicherungssystems punktuell zu bekämpfen. Sie muß­
ten sich dabei notgedrungen auf das „Kurieren von Sympto­
men" beschränken und versuchten so, im Interessenkonflikt 
zwischen Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer einen Aus­
gleich zu finden. Neben dem Bestimmtheitspostulat bei Verfü­
gungen' erfüllen vor allem das AGB-Gesetz4, aber auch die 
Sittenwidrigkeit gem. §1381 BGB eine Begrenzungs- und 
Kontrollfunktion bei Sicherungsgeschäften, der in der Praxis 
erhebliche Bedeutung zukommt. Schlagwortartig sind an die­
ser Stelle nur die Knebelung, die Gläubigergefährdung, die 
sog. Vertragsbruchtheorie bei einer Kollision zwischen der an 
sich prioritären Globalzession zugunsten des Geldkreditge­
bers und dem einen Warenlieferanten absichernden verlänger­
ten Eigentumsvorbehalt, Verwertungsklauseln' und schließ­
lich die Übersicherung zu nennen. Die Übersicherungsproble­
matik steht zur Zeit im Zentrum des Interesses, weil hier be­

sonders bei den Kreditinstituten'' Rechtsunsicherheit 
herrscht, welche durch die geradezu rasante Entwicklung der 
Rechtsprechung ausgelöst worden ist. Diese hat sich im we­
sentlichen in drei Schritten vollzogen. 

Ausgangspunkt bildet das Grundsatzurteil des V/7/. Zivilse­
nats vom 29. 11. 1989 . Die dort aufgestellten Prinzipien 
führten der V///.8, V/Z.9 und der IX. Zivilsenat10 weiter; letz­
terer leitete mit den beiden Entscheidungen vom 13. 1. 1994 '' 
(bestätigt mit Urteil vom 28.4. 1994'2) mittels Bildung von 
zwei Fallgruppen eine Praxisänderung ein, die eine gewisse Er­
leichterung für die Sicherungsnehmer bewirkte. Noch ehe die 

* Abschluß des Manuskripts erfolgte am 31.5. 1995. 
1) Vgl. statt aller Serick, Deutsche Mobiliarsicherheiren - Aufriß und 

Grundgedanken, 1988. 
2) Deshalb hat das Mobiliarsicherungssystem eine entscheidende Rolle 

in der Insolvenzreform gespielt, die aber letzten Endes nicht zu einer grund­
legenden Neuorientierung geführt hat und dies vom Ansatz her wohl auch 
nicht konnte. 

3) Dazu etwa Staudinger/Wiegand, BGB, 12. Aufl. (19891, Anh. 
§§ 929 ff. Rdnrn. 95 ff.; BGH, NJW 1994, 133 f. je m.w. Nachw. 

4) Übersicht bei Wolf/Ungeheuer, JZ 1995, 177 (183 ff.). 
5) Vgl. zur Knebelung und Gläubigergefährdung insb. Staudhiger/Wie-

gand (o. Fußn. 3), Anh. §S 929ff. Rdnrn. 152, 158ff.; zur Vertragsbruch­
theorie vgl. etwa die Nachw. bei PalandtlHeinrichs, BGB, 54. Aufl. 
(1995), § 398 Rdnr. 25; Hj. Weber, WM 1994, 1549 bei Fußn. 8; unange­
messene Verwertungsklauseln bewirken die Nichtigkeit formulartnäßiger 
Sicherungsabtretungen von Arbeitseinkommen, nicht aber diejenige von 
Sicherungsübereignungen und Verpfändungen {BGH, NJW 1995, 1085 
11086t-] m.Nachw.). 

6) Vgl. etwa den Bericht über die Vortrags- und Diskussionsveranstal­
tung der bankrechtlichen Vereinigung am 24.6. 1994 in Schwerin von 
Neuhof, WM 1994, 1705 (1706 f. [insb. zum Referat von Bruchner]) und 
d m . , NJW 1995, 937 ff. 

7) BGHZ 109, 240 = NJW 1990, 716: Erfordernis einer zahlenmäßig 
bestimmten festen Deckungsgrenze mit daran anknüpfender unbedingter 
Freigabeverpflichtung des Sicherungsnehmers. 

8) BGH. NJW 1991, 2768; BGHZ 120, 300 = NJW 1993, 533. 
9) Unter Anwendung von S 138 BGB: BGH, NJW-RR 1990, 1459; 

NJW-RR 1991, 625 = WM 1991, 276. 
10) BGHZ 117, 374 = N |W 1992, 1626. 
11 ) BGHZ 124, 371 = NJW 1994, 861 und BGHZ 124, 380 = NJW 

1994. 864 und hierzu Neuhof, NJW 1994, 841 (842: „Die Kreditinstitute 
können vorerst aufatmen"). Zur alten Praxis vgl. auch Hj. Weber, WM 
1994, 1549 (1550ff.). 

12) BGH. NJW 1994, 1796. 
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juristische Diskussion über die Tragweite dieser Veränderun­
gen beendet war, hat der XI. Zivilsenat in einer Entscheidung 
vom 10.5. 1994'" mit seinen freilich nur beiläufig geäußerten 
Zweifeln an der Richtigkeit der Konzeption der anderen betei­
ligten Senate eine neue Welle der Diskussion ausgelöst. In sei­
nem Urteil vom 17. 1. 1995 H hat er an das obiter dictum an­
geknüpft und „die dort geäußerten Bedenken", die einen Fall 
der Globalzession betrafen, bestätigt und zugleich auf die for­
mularmäßige Sicherungsübereignung ausgedehnt. Auch 
wenn der XI. Zivilsenat im konkreten Falle noch von einer de­
finitiven Stellungnahme absehen konnte, weil der vorliegende 
Sachverhalt es erlaubte, ein Pfandrecht nach Nr. 1911 AGB-
Banken 1986 anzunehmen, wird vielfach ein neues Grund­
satzurteil erwartet, das dann wohl der Große Zivilsenat zu fäl­
len hä t te" . Ob es je dazu kommen wird, ist ungewiß. Immer­
hin besteht Anlaß, über die derzeitige Situation und deren 
mögliche Weiterentwicklung nachzudenken. Dabei ist zu­
nächst eine Skizze der Ausgangslage "' voranzustellen. In ei­
nem zweiten Schritt werden Vorschläge zur Konkretisierung 
und Weiterentwicklung unterbreitet. Schließlich wird am 
Ende grundsätzlich zu der Problematik der Freigabe bei Uber­
sicherung Stellung genommen. 

II. Ausgangslage 

/ . Übersicberungstatbestand und gesetzliche Grundlagen 

a) Bei diesem durch die höchstrichterliche Praxis geschaffe­
nen Tatbestand geht es letztlich um die Gewährleistung und 
Erhaltung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit des Siche­
rungsgebers. Nach der Formulierung des BGH zu § 9 AGBG 
liegt Übersicherung vor, „wenn der Wert der Sicherheit den 
Betrag der zu sichernden Forderung nicht nur vorüberge­
hend weit übersteigt und deshalb zwischen Sicherheit und 
Forderung kein ausgewogenes, die beiderseitigen berechtig­
ten Interessen berücksichtigendes Verhältnis besteht" ' . Zu 
unterscheiden ist die nicht nur vorübergehende ursprüngli­
che, bereits bei Vertragsschluß bestehende18 von der erst 
nachträglich eintretenden Übersicherung, welche durch Ab­
nahme der zu sichernden Forderungen oder wertmäßige Zu­
nahme der Sicherheiten entstehen kann. Von dieser nachträg­
lichen Übersicherung wird in der Folge hauptsächlich die 
Rede sein. 

b) Neben § 9 AGBG, der bedingt durch die weite Verbrei­
tung von Formularverträgen im Mittelpunkt der neueren Judi­
katur steht, kommt eine Anwendung von $ 138 BGB in Frage. 
§ 138 BGB kommt nicht nur zum Tragen, wenn die Indivi-
dualvereinbarung ' sittenwidrig ist, sondern auch dann, 
wenn die AGB nicht wegen Benachteiligung des Kunden, son­
dern aus sonstigen Gründen (Benachteiligung Dritter bzw. All­
gemeininteressen) anstößig sind"". Für die Beurteilung nach 
§ 9 AGBG wie auch nach § 138 BGB ist es gleichgültig, ob das 
gesamte Aktivvermögen des Kreditnehmers, beträchtliche 
oder nur geringfügige Teile desselben zur Sicherheit übertra­
gen werden. Es kommt lediglich auf das Wertverhältnis zwi­
schen gegebener Sicherheit und gesicherter Forderung an2'. 
Im Rahmen der Sirtenwidrigkeitsprüfung wird aber der „mini-
mis-Einwand" vorzubehalten sein, wie auch eine ungewöhn­
lich kurze Laufzeit des Kreditverhältnisses mit entsprechend 
geringer Bindungsdauer zu beachten is t" . Die Beweislast für 
die Übersicherung trägt bei beiden Bestimmungen diejenige 
Partei, die Übersicherung geltend macht, da S 9II Nr. 1 
AGBG keine Anwendung findet und auch Abs. 2 Nr. 2 grund­
sätzlich nicht greift"'. 

2. Gemeinsames Prüfungsschema 

Die Frage nach dem hinnehmbaren Maß an Übersicherung 
stellt sich bei allen Sicherheiten unabhängig davon, ob sie 
durch AGB oder Individualvertrag vorgenommen wird - so 

der BGH ausdrücklich in der einen Entscheidung vom 13.1. 
199424. Diese Feststellung ist zutreffend, bedarf aber der Prä-
zisierung; die Frage der Bestimmung einer unzulässigen Über­
sicherung des Gläubigers stellt sich in gleicher Weise bei For­
mular- wie bei Individualvereinbarungen. Diese Bestimmung 
ist vorerst abstrakt zu beschreiben; sie kann wie folgt vorge­
nommen werden: 

Zuerst ist die prozentmäßige (flexible) Deckungsgrenze1" 
unter Berücksichtigung der Art der Bewertung der Sicherhei­
ten (Nominal- oder Realwerte) festzulegen, danach sind die Si­
cherheiten zu bewerten. Ist der aus der Bewertung der Sicher­
heiten resultierende Betrag größer als die Summe der zu si­
chernden Forderungen multipliziert mit der prozentualen 
Deckungsgrenze, besteht eine Übersicherung. Läßt man eine 
feste zahlenmäßige Deckungsgrenze genügen, wie dies der 
IX. Zivilsenat im Gegensatz zum VIII. Zivilsenat tut26, be­
steht Übersicherung, wenn diese Zahl (z.B. Sicherheiten im 
Maximalbetrag von 1 Mio. DM) überschritten wird. Wäh­
rend bei Formularverträgen bei einer nach pauschalen Krite­
rien2 festgelegten prozentualen Deckungsgrenze stehen ge­
blieben werden kann, müssen - will man systematisch richtig 
vorgehen - bei § 138 BGB verfeinernd und auf den Einzelfall 
bezogen im Sinne einer Gesamtwürdigung weitere Umstände 
hinzugezogen werden, die diesen pauschalen Ausgangswert 
verändern können. In Betracht kommen die wirtschaftlichen 
Gesamtumstände, die Geschäftsbeziehungen zwischen Kredit­
nehmer und Kreditgeber, die persönliche Zuverlässigkeit des 
Schuldners oder die Bindungsdauer28. Ein Verstoß gegen 

13)ßCH. NJW 1994, 1798 (1799). 
14) BGH, Nf*" 1995, 1085; dazu Neuhof, NJW 1995, 1068ff. 
15) Neuhof, NJW 1995, 1068 ff. 
16) So wie sie sich nach den Entscheiden des IX. Zivilsenats (vgl. 

Nachw. o. Fußn. 11, 12) präsentiert. 
17) BGH, N(W 1991, 2768; BGHZ 124, 371 (374) = NJW 1994, 861 

(862). 
18) Dazu unten bei der Darstellung der Rechtsfolgen. 
19) Zu beachten ist nunmehr auch die Richtlinie 93/13/EWG über miß­

bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen vom 5.4. 1993 (AB1EG 
Nr. L 95 v. 21. 4. 1993, S. 2 = NJW 1993, 188), die nicht nur auf Standard­
verträge, Formularverträge und AGB beschränkt ist, sondern grundsätz­
lich auch auf Individualverträge anwendbar ist (vgl. Wolf/Hom/Linaa-
cher. AGBG, 3. Aufl., Art. 1 RiLi Rdnr. 30 m. Nachw.). Vor der Umset­
zung dieser RL in nationales Recht ist ihr durch richlinienkonforrne Ausle­
gung des nationalen Rechts soweit möglich Geltung zu verschaffen (dazu 
Heinrichs, NJW 1995, 159ff.). Entwurf des deutschen Transformationsge­
setzes in ZIP 1994, 1986ff. (m. Begleitaufsatz Eckert). 

20) Vgl. dazu Vlmer/Brandner/Hensen, AGBG, 7. Aufl. (1993), §9 
Rdnr. 32; Wolf/Horn/Lindacher (o. Fußn. 19), § 9 Rdnrn. 12ff.; PalamitI 
Heinrichs (o. Fußn. 5), Vorb. S 8 AGBG Rdnr. 17. - Eine Besonderheit be­
steht für den Fall, daß sich Kreditgeber kumulativ Sachen übereignen, 
dingliche Rechte an Grundstücken bestellen und Bürgschaften erteilen las­
sen. Auch wenn die Sicherungsabreden einzeln betrachtet nicht gegen §9 
AGBG verstoßen, kann darin bei einer Gesamtbetrachtung eine unter 
S 138 BGB fallende Übersicherung liegen (vgl. BGH, NJW 1994, 1796 
|1798|). 

21 ) Serick, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübertragung III, 2. Teil 
(1970), S. 82. 

22) Vgl. BGH, NJW 1991, 355; BGH, WM 1965, 85f. 
23) BGHZ 124, 380 (3851.) = NJW 1994, 864. 
24) BGHZ 124, 371 (379f.) = NJW 1994, 861 (863). 
25) Eine Deckungsgrenze von 120",, bedeutet, daß die hingegebenen Si­

cherheiten wertmäßig um 20% die zu sichernden Forderungen überstei­
gen dürfen; Einzelheiten u. III 3. 

26) Der VIII. Zivilsenat verlangt eine flexible (prozentuale) Deckungs­
grenze, so zuletzt in BGHZ 120, 300 = NJW 1993, 533, während der 
IX. Zivilsenat eine feste zahlenmäßig bestimme Deckungsgrenze genügen 
läßt [BGHZ 117, 374 = NJW 1992, 1626 und BGHZ 124, 371 = NJW 
1994, 861; Übersicht bei Neuhof, NJW 1994, 841 |842|). Dazu u. III 2. 

27) Zur Festlegung/Berechnung der zahlenmäßigen Deckungsgrenze 
und zur Bewertung u. Ill; dort auch zur Frage, wie die Bewertung erfolgen 
soll, wenn die Sicherungsabrede dazu keine Regelung enthält. 

28) Vgl. BGH. NJW 1991, 354 f. und Serick (o. Fußn. 21), S. 79; das 
gilt allerdings nur, soweit die Art und Weise des Abschlusses der Individual-
vereinbarung effektiv eine unterschiedliche Behandlung gegenüber AGB 
rechtfertigt, was längst nichr immer der Fall sein wird. 
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§ 138 BGB kommt nur in Frage2'', wenn sich aus dieser Ge­
samtwürdigung eine grobe Interessenbeeinträchtigung ergibt, 
was dann aber auch hinreichend ist '". 

3. Die Praxis des BGH zum Erfordernis expliziter Freiga­
beklauseln und zu deren inhaltlicher Ausgestaltung 

Der BGH unterscheidet - wie erwähnt - seit dem 13. 1. 
1994" zwei Fallgruppen'2: Sog. revolvierende, d.h. abstrakt 
zunehmende und daher bei Vertragsschluß umfangmäßig un­
bestimmte Sicherheiten einerseits, und von Anfang an klar 
umrissenes Sicherungsgut andererseits. Nur im ersten Fall ver­
langt der BGH nunmehr noch eine explizite Freigabeklausel 
mit bestimmter Deckungsgrenze und einer bestimmten Be­
zugsgröße bei Sachsicherheiten. 

a) Einbezug von Sicherungsrechten, die bei Vertragsschluß 
noch nicht zum Vermögen des Sicherungsgebers gehören. Hat 
sich der Kreditgeber Sach- oder Rechtsgesamtheiten umfas­
send übertragen lassen, steht das Anwachsen der Sicherheiten 
im Vordergrund. Derart weitgehende und umfassende Rech­
te, die sich insb. auf Vermögen erstrecken, das der Sicherungs­
geber erst in Zukunft erwirbt, sind namentlich bei der Über­
eignung von Warenlagern mit wechselndem Bestand, sog. re-
volvierenden Sachsicherheiten w, Gegenstand des Sicherungs­
geschäftes, aber auch bei Vorausabtretung der Außenstände 
im Rahmen eines erweiterten und verlängerten Eigentumsvor­
behaltes34, bei der Globalzession'" und der Lohnabtretung *. 
Da die Belastung in ihrer Entwicklung für den Sicherungsge­
ber regelmäßig nicht überschaubar ist, fordert der BGH hier 
die explizite vertragliche Festlegung einer zahlenmäßig be­
stimmten oder'' flexiblen, prozentualen Deckungsgrenze . 
Zur Bewertung von Sachsicherheiten ist außerdem die vertrag­
liche Festsetzung einer festen Bezugs- oder Wertbestimmungs­
größe notwendig, welche festlegt, wie die Bewertung des Si­
cherungsgutes zu erfolgen hat. Die Deckungsgrenze darf 
nicht der einseitigen Bestimmung nach billigem Ermessen des 
Sicherungsnehmers i.S. von §315 BGB überlassen bleiben, 
sondern muß objektiv bestimmt werden; ansonsten benachtei­
ligt sie den Sicherungsgeber grundsätzlich unangemessen 
nach § 9 AGBG, da er die Bestimmung nur in einem zeit- und 
kostenaufwendigen Gerichtsverfahren gem. §315111 BGB 
überprüfen lassen könnte . 

b) Das Sicherungsgut ist von Anfang an klar umrissen. 
Derartige Erschwernisse entfallen dort, wo das Sicherungs­
gut von Anfang an klar umrissen ist und die Sicherheiten je­
denfalls in gegenständlicher Hinsicht nicht weiter anwach­
sen, d.h. bei bestimmten Gegenständen oder feststehenden 
Sachgesamtheiten. In Frage kommen Sicherungsübereignun­
gen einzelner Sachen40 und von Sachgesamtheiten, deren Be­
stand - vom Ersatz für entwertete oder abgängige Teile abge­
sehen (sog. Nachschub- oder Ersatzklauseln) - gleich­
bleibt41, die Singularzession oder die Sicherungsgrund­
schuld42. Bei dieser Konstellation ist die explizite vertragli­
che Festschreibung eines Freigabeanspruchs entbehrlich. Die 
Rechtsprechung hat in Anwendung der §§ 133, 157 und 242 
BGB für Sicherungsverträge aller Art den Grundsatz heraus­
gearbeitet, daß der Sicherungsgeber einen Teil der Sicherhei­
ten zurückverlangen kann, sobald eine endgültige Übersiche­
rung des Gläubigers eingetreten ist bzw. die Sicherheiten die 
Deckungsgrenze nachhaltig übersteigen, ohne daß die zu si­
chernde Forderung gänzlich getilgt zu sein braucht4'. Durch 
diesen aus Treu und Glauben44 abgeleiteten „richterliche" 
Freigabeanspruch soll eine Ubersicherung verhindert wer­
den, die i.S. von § 9 AGBG oder § 138 BGB unangemessen 
bzw. sittenwidrig wäre. Die schuldrechtliche4" Freigabe-
pflicht begründet eine Wahlschuld des Sicherungsnehmers 
hinsichtlich der freizugebenden Sicherheiten, bei der nach 
§ 262 BGB das Wahlrecht im Zweifel dem Sicherungsneh­
mer als Schuldner zusteht4". 

Nach Ansicht des BGH kann der Sicherungsgeber hier die Situa­
tion vollständig überblicken, was auch gewährleistet ist, wenn entwer­
tetes Sicherungsgut ersetzt werden muß, weil solche Änderungen vom 
Sicherungsgeber veranlaßt werden und sich der Wert der Ersatzstük-
ke aufgrund des Kaufpreises regelmäßig unschwer ermitteln läßt. Bei 
einer Kombination von Sicherheiten, deren Bestellung je für sich ohne 
Freigabeklausel mit bestimmter Deckungsgrenze wirksam ist, bedarf 
es einer solchen auch nicht aufgrund der Verbindung von Sicherhei­
ten, wenn dadurch nicht die Feststellung behindert wird, ab wann 
eine erhebliche andauernde Übersicherung entsteht4 . Eine nachträg­
liche Übersicherung kann natürlich auch bei dieser Fallgruppe eintre­
ten, wenn der Kredit bei wertmäßiger Beständigkeit der Sicherheit zu­
rückgeführt wird bzw. wenn die Sicherheit in ihrem Wert ansteigt. 
Der BGH weist - an sich zu Recht - darauf hin, daß im Gegensatz zur 
Übersicherung infolge Zunahme der Sicherheiten die Übersicherung 
infolge Abnahme der gesicherten Forderung etwas sei, womit jeder Si-

29) So ist das für § 138 BGB maßgebliche Kriterium der Sittenwidrig-
keit nur unter wesentlich strengeren Voraussetzungen zu bejahen als die 
Unangemessenheit des S 9 AGBG. Die Sittenwidrigkeit setzt eine grobe In­
teressenbeeinträchtigung voraus, die erheblich über eine unangemessene 
Benachteiligung i.S. des §9 AGBG hinausgeht. Daneben wird bei §9 
AGBG anders als bei § 138 BGB allein auf den objektiven Befund abge­
stellt, subjektive Kriterien bleiben außer Betracht; die Frage lautet, ob bei 
einer generalisierenden Betrachtung unter Berücksichtigung der typischen 
Interessen der Beteiligten eine unangemessene Benachteiligung des Ver­
tragspartners des Klauselverwenders entsteht (vgl. BGHZ 124, 371 (374) 
= NJW 1994, 861 (862) m.w. Nachw.; Ganter. ZIP 1994, 257 |258]). 

30) Das Hinzutreten weiterer sittenwidriger Umstände, wie etwa die be­
wußte Ausnutzung der schwächeren Lage des Kreditnehmers durch den 
Kreditgeber, ist dazu nicht zwingend erforderlich (so aber Ganter. ZIP 
1994, 257 [259)). 

31) Vgl. Nachw. o. bei Fußn. 11. 
32) Vgl. BGHZ 124, 380 (384ff.) = NJW 1994, 864 (865); BGHZ 124, 

371 (376ff.) = 861 (862 f.); 1796 (1797); eine chronologische Zusammen­
fassung der unmittelbar vorangehenden Praxis findet sich bei Yriib, DB 
1994, 1860; Neuhof. NJW 1994, 841. 

33) Vgl. BGHZ 117, 374 = NJW 1992, 1626. 
34) Vgl. BGHZ 120, 300 = NJW 1993, 533. 
35) Dazu BGH, NJW 1994, 1798 ff. 
36) BGHZ 108, 98ff.; Übersicht in BGHZ 124, 380 (386f.) = NJW 

1994, 864; BGHZ 124, 371 (376) = NJW 1994, 861 (863); BGH. NJW 
1994, 1797 m.w. Nachw.; Ganter, ZIP 1994. 257. 

37) Zur unterschiedlichen Praxis des VIII. und IX. Senats s. Nachw. o. 
hei Fußn. 26 und Stellungnahme u. III 2. 

38) D.h. Angabe der %-mäßigen Marge, nach der die Sicherheiten wert­
mäßig die zu sichernden Forderungen übersteigen können. 

39) BGHZ 109, 240 (246) = NJW 1990, 716; BGH, NJW 1991. 2~68; 
BGHZ 117. 374 (377, 379) = NJW 1992, 1626; dazu krit. Hj. Weber. JZ 
1990, 753; ders., WM 1994, 1549 (15541; dem BGH zust. VlmerlBrand-
ner/Hensen (o. Fußn. 20), Anh. §§ 9-11 Rdnr. 658 bei Fußn. 69 und auch 
Ganter, ZIP 1994, 257 (260); Scholz/Livowskt, Das Recht der Kreditsiche­
rung, 7.Aufl. (1994), Rdnr. 148g; VColf/üngeheur, JZ 1995, 176 (185). 

40) Dazu BGHZ 124, 380 = NJW 1994. 864. 
41) Vgl. BGHZ 124, 371 = NJW 1994, 861. 
42) Dazu BGH. NJW 1994, 1796 ff. 
43) Vgl. BGHZ 124, 371 (375) = NJW 1994, 861; BGHZ 124, 380 

(385) = NJW 1994. 864 (865) m.w. Nachw. - Verbleibt bei einer Siche­
rungsübereignung nach Abnahme der zu sichernden Forderung nur eine 
einzelne (wertvolle) Sache im Eigentum des Sicherungsnehmers, so hat der 
Sicherungsgeber aus Treu und Glauben einen Anspruch auf Austausch der 
Sicherheit. 

441 Hilfsweise will der BGH den Freigabeanspruch unmittelbar und 
zwingend aus dem Gesetz ableiten: Aus dem Rechtsmißbrauchsverbot; 
denn der Sicherungsnehmer handle rechtsmißbräuchlich, wenn er sich 
ohne Eigeninteresse auf die formale Position des Eigentums beruft 
(BGHZ 124. « 0 |3851 = NJW 1994, 864 [8651 m.w. Nachw.), zum an­
dern greife allenfalls §812 BGB ein, weil der Sicherungszweck Rechts­
grund der Sicherungsubereignung sei [BGHZ. 124. 371 [375] = NJW 
1994, 861 [862[ m. Hinw.). 

45) Ein schuldrechtlicher heigabcanspruch. der erst auf Verlangen des 
Sicherungsgebers zur Freigabe verpflichtet, wird als genügend angesehen 
[BGH, NJW 1984, 1184; 8GHZ 94, 105 = NJW 1985, 1836; BGHZ 
NJW 1994. 864). Eine dingliche Freigabeklauscl. welche die Reduktion 
oder den Untergang der zu sichernden Forderung zur auflösenden Bedin­
gung der Sicherungsbestellung macht, verändert die Erkennbarkeit der 
Übersicherung nicht; wesentlich ist, daß der Sicherungsgeber Gewißheit 
hat, ob und wenn ja welche Vermögenssrücke er anderweitig verwenden 
kann. 

46) Einsprechende Klauseln in AGB sind demnach zulässig, vgl. BGH. 
N|W 1994, 1798 (1799) m.w. Nachw. 

4") BGH, NJW 1994, \~9~. 


